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Reformierte Bezirkssynode Solothurn
Die Reformierte Bezirkssynode Solothurn, besteht aus den 
Kirchgemeinden Aetingen-Mühledorf, Biberist-Gerlafingen, 
Grenchen-Bettlach, Lüsslingen, Messen, Oberwil b.Büren, 
Solothurn und Wasseramt.

Die Bezirkssynode erfüllt Aufgaben von lokaler und regionaler 
Bedeutung, welche die Kraft der einzelnen Kirchgemeinden 
übersteigen. Sie koordiniert und fördert die Kooperation unter 
den Kirchgemeinden oder vertritt und unterstützt Anliegen aus 
ihren Kirchgemeinden gegenüber den Organen des Synodalver-
bandes.

www.ref-bezirkssynode-solothurn.ch



Getauft. Konfirmiert. Ausgetreten?

Bestimmt kennen Sie den bekannten Witz, wonach der 
Pfarrer seine Fledermäuse im Kirchturm konfirmierte –  
daraufhin flogen sie alle auf nimmer Wiedersehen fort,  
und er hatte seine Ruhe.

Ist es Ihnen ähnlich ergangen? Haben Sie der Kirche nach 
Ihrer Konfirmation den Rücken gekehrt? Getauft, konfir-
miert, kirchlich geheiratet … Das ist heute kein selbstver-
ständlicher Lebenslauf mehr. Und Lebenswege verlaufen 
oft nicht geradlinig. Das Leben erfährt Brüche. Irgendwann 
sehnt man sich vielleicht nach gewissen Wegweisern und 
die Kirche rückt wieder ins Blickfeld.

Der erste Schritt, wieder mit der Kirche in Kontakt zu tre-
ten, fällt nicht immer leicht. Doch dieser Schritt ist  
möglich. Und wir freuen uns auf Sie!

An wen kann ich mich wenden?

Die Pfarrerin oder der Pfarrer Ihrer Gemeinde vereinbart 
gerne ein Gespräch mit Ihnen. Mit Ihrer Unterschrift  
erklären Sie Ihren Wiedereintritt und gehören dann zur 
Kirchengemeinde Ihres Wohnorts.

Werde ich noch einmal getauft?

Nein. Die Taufe ist einmalig. Darum werden Sie bei  
einem Kircheneintritt nicht noch einmal getauft – auch 
dann nicht, wenn Sie früher einer anderen anerkannten 
christlichen Gemeinschaft angehört haben.

Und wenn ich vorher keiner christlichen  
Gemeinschaft angehört habe?

Dann werden Sie durch die Taufe in die evangelisch- 
reformierte Kirche aufgenommen. Der Taufe geht in der 
Regel ein Taufgespräch voraus.

Werde ich der Gemeinde vorgestellt?

Nur wenn Sie dies wünschen. Ein geeigneter Anlass dazu 
wäre ein Gottesdienst.

Was habe ich von der Mitgliedschaft  
in der Kirche?

Die Kirche ist eine grosse Gemeinschaft und über-
nimmt vielfältige soziale und diakonische Aufgaben 
wie die Betreuung kranker, betagter oder behinderter 
Mitglieder der Kirchgemeinde. Sie organisiert Spital-
besuche, Seelsorge, Kinderlager, Projekte mit Jugend-
lichen etc. 
Sie selber profitieren vom bunten Angebot der Kirche, 
vom Gottesdienst über die Andacht bis hin zur Freizeit-
gestaltung, von diversen Kursen und Weiterbildungen.  
Darüber hinaus erwerben Sie mit der Kirchenmitglied-
schaft verschiedene Rechte: Sie können Gotte oder 
Götti werden, sich kirchlich trauen oder das kirchliche 
Begräbnis in Anspruch nehmen. Sie haben zudem das 
Recht, zu stimmen und zu wählen, sich selber in ein 
kirchliches Amt wählen zu lassen oder die Zusammen-
setzung des Kirchgemeinderats mitzubestimmen. 
In der Kirche tauschen sich die Menschen über ihren 
Glauben aus und bekommen dadurch neue Anregun-
gen für die grossen Fragen nach Ursprung, Sinn und 
Ziel des Lebens. 

Was kostet mich der Eintritt?

Der Eintritt in die evangelisch-reformierte Kirche ist 
kostenlos.

Was kostet mich die Mitgliedschaft?

In der Regel beträgt die Kirchensteuer je nach Kirch-
gemeinde durchschnittlich 15 Prozent der Staatssteuer. 
 
Die Kirche ist dankbar, dass ihre Mitglieder die 
kirchliche Arbeit mit der Kirchensteuer, aber auch mit 
Spenden und Kollekten unterstützen.


